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Name, Vorname des Kindes:

Name Personensorgeberechtigte(r):
Personensorgeberechtigte(r) 1 Personensorgeberechtigte(r) 2

Bei gemeinsamem Sorgerecht der Personensorgeberechtigten ist die Unterschrift einer sorgeberechtigten Person ausreichend.
Bei getrenntlebenden Personensorgeberechtigten kann die/der Personensorgeberechtigte über die Vollmacht entscheiden, bei der/dem das Kind zum jeweiligen Zeitpunkt seinen
Lebensmittelpunkt hat. In diesem Fall ist für jede sorgeberechtigte Person ein eigenes Formular auszufüllen und einzureichen.

Name, Vorname Telefonnummern
(privat und dienstlich)

im Notfall zu
kontaktieren
(ja/nein)

Erteilung der Vollmacht
(Datum und Unterschrift)

Widerruf der Vollmacht
(Datum und Unterschrift)

Alle abholberechtigten Personen müssen sich vor Ort ausweisen können.

Landeshauptstadt Dresden
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
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